


Erna Barbisch kommt nach Basel
August 1939

RS 
Am 20. August 1939 – 10 Tage vor dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs – reist die 13-jährige Erna Barbisch 
nach Basel. Hier will sie sich bei ihrer Mutter Ludwina 

Lüdi-Barbisch niederlassen, die im Jahr zuvor den Schweizer Fritz 
Lüdi geheiratet hat. Das Ehepaar Lüdi-Barbisch wohnt seit dem 1. 
August 1939 in Basel. Zuvor lebten sie in Baden im Kanton Aargau.

Erna Barbisch wurde 1926 als uneheliche Tochter der Hausange-
stellten Ludwina Lüdi-Barbisch und eines Österreichers geboren, 
dessen Verbleib unbekannt ist. Auch Erna Barbisch besitzt die ös-
terreichische Staatsbürgerscha�  und wird nach dem «Anschluss» 
Österreichs Reichsdeutsche, so heisst es auch in ihrer Akte der 
Fremdenpolizei. «Anschluss» Österreichs

Als «Anschluss» Österreichs oder kurz 
«Anschluss» werden seit 1938 vor 
allem die Vorgänge bezeichnet, mit 
denen österreichische und deut-
sche Nationalsozialisten im März 1938 
die De-facto-Annexion Österreichs 
durch das nationalsozialisti-
sche Deutsche Reich bewirkten.

Wikipedia, abgerufen am 11.12.2016



Erna Barbisch wird vom Schwager ihrer Mutter denunziert
16. September 1939

Hans Lüdi

«Da ich vermute, der fremdenpolizeiliche 
Aufenthalt von Erna sei nicht geregelt, 
möchte ich, um meinem Bruder weitere 
Unannehmlichkeiten zu ersparen, 
Sie auf diese Angelegenheit aufmerksam 
machen.»

RS 
Erna Barbischs Mutter Ludwina Lüdi-Barbisch und ihr 
neuer Ehemann Fritz Lüdi versäumen es, Erna Barbisch 
in Basel anzumelden. Die Fremdenpolizei wird durch ei-

nen Brief von Hans Lüdi, dem Bruder von Fritz Lüdi, auf Ernas frem-
denpolizeilich nicht geregelten Aufenthalt in Basel aufmerksam. 
Hans Lüdi schildert die Umstände von Erna Barbischs Einreise 
und äussert die Vermutung, Erna Barbisch halte sich illegal bei 
der Mutter in Basel auf. Dort seien «Familienzwistigkeiten» wegen 
der «ausserehelichen Tochter» an der Tagesordnung. Hans Lüdi 
verlangt die Ausschaff ung der 13-Jährigen, nur dadurch «könne 
ein Bruch der Ehe verhindert werden» und argumentiert mit der 
gegenwärtigen «Überfremdung». Er bittet die Fremdenpolizei da-
rum, seinen «Namen in keiner Weise zu nennen».



Die Kantonale Fremdenpolizei stellt Nachforschungen an
September 1939

RS 
Jetzt lässt die Kantonale Fremdenpolizei eine Erhebung 
durch die Administrativabteilung anstellen. Der Bericht 
des Quartierschreibers hält fest, dass Erna Barbisch von 

1934 bis Mai 1939 in Waldshut bei einer Familie in Pfl ege war. Da sie 
dort schlecht behandelt wurde, hat Ludwina Lüdi-
Barbisch ihre Tochter im Mai 1939 in die Schweiz 
geholt, nach Baden, wo Ludwina und Fritz Lüdi-
Barbisch vor ihrem Zuzug nach Basel gewohnt 
hatten. Der Kanton Aargau hat Erna Barbisch den 
Aufenthalt bis Ende Juni bewilligt. Nach Ablauf der 
Bewilligung war Erna Barbisch bei Verwandten in 
Österreich untergekommen und hatte an einer Fe-
rienreise der deutschen Kolonie teilgenommen, 
bevor sie am 20. August 1939 nach Basel gereist 
ist. Erna Barbisch wird daraufhin vom Kontrollbüro 
zur Anmeldung vorgeladen.

Erhebung, Quartierschreiber

Erscheint den Beamten der Fremden-
polizei eine ausländische Person 
suspekt oder beantragt sie eine Nie-
derlassungsbewilligung, so beauf-
tragt sie eine sogenannte Erhebung 
durch die Administrativ-Abteilung 
des Polizeidepartements. Dazu infor-
miert sich der örtlich zuständige 
Quartierschreiber – ein Beamter der 
Einwohnerkontrolle – oder auch ein 
Polizei-Detektiv über die betreff ende 
Person, zum Beispiel bei Arbeit-
gebern, Nachbarn, Vermietern. Neben 
den Abklärungen zum Lebenswan-
del werden auch Erkundungen bei den 
Verwaltungen (beim Steuer- und 
Betreibungsamt, der Armenpfl ege 
etc.) über die fi nanziellen Verhältnisse 
der Person eingeholt. Solche 
Erhebungen beeinfl ussen in nicht 
unerheblichem Masse die 
Entscheidungsfi ndung der Fremden-
polizei bei der Erteilung oder 
Verweigerung von Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligungen.

Rebecca Szediwy / Gabriel Heim







Fritz Lüdi bekennt sich zu seiner Stie� ochter
7. Oktober 1939

RS 
Erna Barbischs Stiefvater Fritz Lüdi bekennt sich in einem 
Schreiben an die Fremdenpolizei klar zu Erna Barbisch 
und bestätigt, dass er für ihren Unterhalt aufkommen 

werde. Die Kantonale Fremdenpolizei bewilligt daraufhin den 
Aufenthalt von Erna Barbisch in Basel bis August 
1940 und stellt ihr einen Kinderausweis aus. Die 
Eidgenössische Fremdenpolizei stimmt dem von 
den Basler Kollegen bewilligten Aufenthalt zu – al-
lerdings nur bis April 1940 und unter der Bedin-
gung, dass Erna Barbisch nach der Schulzeit kei-
nen Beruf ergreifen wird.

Aufenthaltsbewilligung

Die Aufenthaltsbewilligung kann nur 
Ausländern erteilt werden, die ein 
anerkanntes und gültiges Ausweis-
papier besitzen. Sie kann an Be-
dingungen geknüp�  und in den Fällen 
von Art. 25, Abs. l, lit. e, unter Vor-
behalt des Widerrufs erteilt werden. 
Sie ist stets befristet; die erstmali-
ge Frist soll in der Regel nicht mehr 
als ein Jahr betragen.

Art. 5, Bundesgesetz über Aufenthalt und 
Niederlassung der Ausländer, 26. März 1931



Fritz Lüdi wird verzeigt
November / Dezember 1939

Eidgenössische Fremdenpolizei

«betr. die nicht erfolgte rechtzeitige 
Anmeldung des Kindes, erklärt 
Hr. Lüdi, dass er Befürchtungen hegte, 
das Kind würde wieder an die 
Grenze zurückgestellt. 1939.11.10.»

RS 
Die Eidgenössische Fremdenpolizei macht sich trotz der 
Tatsache, dass Erna Barbisch nun eine Aufenthaltsbe-
willigung besitzt, die Mühe, die Basler Fremdenpolizei 

anzuhalten, Fritz Lüdi wegen der verspäteten Anmeldung seiner 
Stie� ochter anzuzeigen, denn eine Anmeldung innert 24 Stunden 
ist Pfl icht. Die Fremdenpolizei folgt der Auff orderung und verzeigt 
Fritz Lüdi beim Polizeigericht. Anmeldepfl icht innert 24 Stunden

Gestützt auf die Art. 2, Abs. 3, und 25, 
Abs. l, des BG vom 26. März 1931 
über Aufenthalt und Niederlassung 
der Ausländer sowie auf Art. 3 des 
Bundesbeschlusses vom 30. August 
1939 über Massnahmen zum Schutze 
des Landes und zur Aufrechter-
haltung der Neutralität setzte der Bun-
desrat am 5. September 1939 ge-
genüber allen Ausländern sowohl für 
die Einreise in die Schweiz wie für 
die Durchreise durch unser Land die 
Visumspfl icht fest. Gleichzeitig 
wurden alle Ausländer, soweit sie 
nicht bereits eine Aufenthalts-, 
Niederlassungs- oder Toleranzbewil-
ligung besassen oder ein Gesuch 
um ein solches schon anhängig war, 
verpfl ichtet, sich binnen vierund-
zwanzig Stunden nach Inkra� treten 
des Beschlusses oder nach der 
Einreise persönlich bei der Ortspoli-
zeibehö rde zu melden. Auch für die 
Beherberger von Ausländern setzte 
der BEB eine Meldepfl icht fest.

Bericht Ludwig: Die Flüchtlingspolitik der 
Schweiz in den Jahren 1933 bis 1955, 1957























Erna Barbischs Zukun� spläne
15. April 1942

Fritz Lüdi

«Uns ist auch daran gelegen, dass aus der 
Tochter etwas Rechtes wird, damit Es 
sich auch für später leichter durchs Leben 
bringt.»

RS 
Während Erna Barbischs Schulzeit hat die Fremdenpoli-
zei ihre Aufenthaltsbewilligung regelmässig verlängert. 
1942 – Erna Barbisch ist nun 16 Jahre alt und hat die Schule 

erfolgreich abgeschlossen – ersucht der Stiefvater Fritz Lüdi bei 
der Fremdenpolizei um eine erneute Verlängerung der Aufent-
haltsbewilligung seiner Stie� ochter und bittet darum, dass Erna 
eine Lehrstelle annehmen darf: Sie «möchte so gerne den Coif-
feusen-Beruf erlernen». Sollte die Fremdenpolizei dieses Gesuch 
ablehnen, so bitte er um Arbeitserlaubnis für folgendes Vorhaben: 
Seine Frau und er beabsichtigen, in naher Zukun�  eine Spezerei 
zu übernehmen, in der die Tochter mitarbeiten soll.



Das Nein des Basler Arbeitsamts
27. April 1942

Frau Kaltenbach, Leiterin der Frauenabteilung des Arbeitsnachweises

«Wir müssen aus arbeitsmarktlichen 
Gründen beide Gesuche ablehnen.»

RS 
Für die geplante Berufsbildung der Erna Barbisch holt 
die Fremdenpolizei die Einschätzung des Kantonalen 
Arbeitsamtes ein. Zuständig für die Be-

urteilung von Arbeitsbewilligungen für Frauen ist 
Frau Kaltenbach, die «Leiterin der Frauenabteilung 
des Arbeitsnachweises». Frau Kaltenbach weist 
beide Gesuche «aus arbeitsmarktlichen Gründen» 
ab: Erna darf weder den Coiff eusen-Beruf erlernen 
noch in der geplanten Spezerei der Eltern arbei-
ten. Allein eine Beschä� igung als Hausangestellte 
in einem Privathaushalt kommt für das Arbeitsamt 
infrage. Die Schweiz hat schon seit Jahrzehnten 
einen Mangel an Hausangestellten.

SS 
Dieses Urteil des Basler Arbeitsamtes ist pa-
radigmatisch für die starke Verschränkung 
von Arbeitsmarkt- und Zuwanderungspolitik, 

die in der Schweiz eine lange Tradition hat und bis heute 
andauert. Es sind hauptsächlich die Bedürfnisse des Ar-
beitsmarktes und damit Nützlichkeitsüberlegungen, die 
über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für Erna 
Barbisch entscheiden. Zudem zeigt die Tatsache, dass 
Erna Barbisch in den Haushaltssektor gedrängt wird, die Vergeschlechtli-
chung migrantischer Arbeit auf. Der Haushalt erscheint dabei als «natürli-
ches» Tätigkeitsfeld von Frauen. Auch heute werden die Versorgungslücken 
in Privathaushalten hauptsächlich durch Migrantinnen gefüllt. Den vielen 
Frauen aus Drittstaaten (v.a. Lateinamerika), die in Schweizer Haushalten 
putzen und Care-Arbeit leisten, bleibt trotz hoher Nachfrage nach ihrer 
Arbeitskra�  heute das Aufenthaltsrecht verwehrt und sie müssen sich als 
«Sans-Papiers» verdingen. Die «modernen Dienstmädchen» bleiben – wie 
Erna Barbisch – im Haushalt gefangen und arbeiten unter prekären Bedin-
gungen.

Arbeitsamt

Das 1931 beschlossene «Bundes-
gesetz über Aufenthalt und Nieder-
lassung der Ausländer» (ANAG) 
stellte den «Schutz des Arbeitsmark-
tes» der Schweiz ins Zentrum. Ein-
reisegesuche wurden fortan von der 
Fremdenpolizei in Rücksprache mit 
dem Arbeitsamt geprü� . Das Arbeits-
amt legte ein Gutachten vor, um 
sicher zu stellen, dass nur dann eine 
Bewilligung erteilt wurde, wenn 
der Bedarf in der jeweiligen Berufs-
gruppe nicht durch Schweizer 
Arbeitskrä� e gedeckt werden konnte. 
Die Entscheidungsgewalt beim 
Bewilligungsverfahren oblag weiter-
hin der Fremdenpolizei, doch hatte 
sie sich in der Regel an das Gut-
achten des Arbeitsamtes zu halten.

Rebecca Szediwy







Arbeitsbestätigung als Hausangestellte
Juni 1942

RS 
Zwei Bemühungen von Erna Barbisch, eine Stelle als 
Hausangestellte zu fi nden, sind erfolglos. Der dritte Ver-
such glückt und Erna Barbisch tritt am 22. Juni 1942 beim 

Ehepaar Fries-Frisch ein. Ernas Arbeitsort befi ndet sich an der 
Schillerstrasse 9 – keine Viertelstunde zu Fuss von der Wohnung 
ihrer Eltern an der Blauensteinerstrasse 17 entfernt. Der Arbeit-
geber Ernst Fries-Frisch, Souschef der Bahnhofsinspektion der 
SBB, bestätigt der Fremdenpolizei schri� lich die Anstellung von 
Erna Barbisch.



Frau Kaltenbachs Bewilligung
23. Juni 1942

Frau Kaltenbach

«Wir beantragen vorderhand, der 
besseren Kontrolle wegen, nur eine 
kurzfristige Bewilligung bis Ende 
September mit Stellenwechselverbot.»

RS 
Hausangestellte in Privathaushalten haben in der Re-
gel beim Arbeitgeber zu wohnen – meist steht dazu ein 
Mansardenzimmer zur Verfügung. Diese Regel gilt auch 

für Erna Barbisch. Die Leiterin der Frauenabteilung des Arbeits-
nachweises zeigt sich in ihrem Bericht wenig begeistert davon, 
dass Erna Barbisch die Stelle bei Fries-Frisch ohne Bewilligung 
angetreten hat, sie zieht die Zügel an und genehmigt lediglich eine 
dreimonatige Beschä� igung. Zudem verhängt sie 
ein Stellenwechselverbot über Erna Barbisch.

Stellenwechselverbot

Getreue, liebe Eidgenossen!
Die Bewilligung zum Stellenwechsel 
ist von der Fremdenpolizei zu er-
teilen; sie hat dabei gegenüber dem 
Arbeitsamt hinsichtlich Einholung 
des Gutachtens und Mitteilung des 
Entscheides in gleicher Weise zu 
verfahren wie bei der Erteilung einer 
neuen Bewilligung. Wo ein Aus-
länder nur für eine bestimmte Stelle 
zugelassen werden kann, ist ein 
absolutes Stellenwechselverbot zu 
verfügen.

Kreisschreiben des Bundesrates an 
die Kantonsregierungen betreffend 
Krisenvorschriften für Fremdenpolizei 
und Arbeitsnachweis, 3. April 1933















Die Vormundscha� sbehörde Basel-Stadt tritt auf und 
löst Turbulenzen aus, 15. Dezember 1942

RS 
Die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für Erna Bar-
bisch wird im Oktober 1942 um ein halbes Jahr bis März 
1943 verlängert. Im Dezember 1942 geht bei der Frem-

denpolizei ein Schreiben der Vormundscha� sbehörde Basel-Stadt 
ein: Das Amtsgericht Feldkirch, unter dessen Vormundscha�  Erna 
Barbisch gestellt war, habe gewünscht, dass die Stadt Basel nun für 
Erna Barbisch eintrete. Basel-Stadt habe deshalb einen Amtsvor-
mund für Erna Barbisch ernannt. Ein Satz des Schreibens der Bas-
ler Vormundscha� sbehörde erstaunt: «Sofern sie [Erna Barbisch] 
diese Stelle [als Hausangestellte] nicht während mindestens eines 
Jahres behalten kann, wird sie voraussichtlich ausgewiesen wer-
den.» Auch der Beamte der Basler Fremdenpolizei ist irritiert, wie 
an seiner roten Randnotiz zu erkennen ist: «Wieso?»



Die Mutter Ludwina Lüdi-Barbisch appelliert an 
die Fremdenpolizei, 26. Dezember 1942

RS 
Von der im Schreiben der Basler Vormundscha� sbehörde 
erwähnten möglichen Ausweisung ihrer Tochter sichtlich 
beunruhigt, meldet sich nun Ludwina Lüdi-Barbisch zu 

Wort und beru�  sich auf den Rechtsstaat Schweiz.

«Ich erhielt von der Vormundscha� s-
behörde im Schreiben in Sachen 
d. Bestellung eines Vormunds für 
meine Tochter Erna Josefi ne Barbisch. 
In diesem Schreiben ist außerdem 
erwähnt, dass meine Tochter, sofern 
Sie nicht 1. Jahr in seiner jetzigen 
Stelle verbleiben kann, sie voraussicht-
lich ausgewiesen würde. Ich setzte 
mich daher, mit der Vormundscha� s-
behörde in Verbindung u. erfahre, 
dass dieser Passus von dem Arbeits-
amt u. von Ihnen stammt. Ich würde 
nun gerne wissen, wieso Sie einen 
solchen Entscheid fällen? Meines 
Wissens, darf eine Ausländerin 2 
höchstens 3 mal die Stelle wechseln, 
sofern Gründe vorhanden sind. Es 
ist daher mir recht u. billig, wenn ich 
das gleiche Recht für meine Tochter 
fordere.» […]

Transkription



… «Wenn es einigermassen geht 
‹gegenseitig› so wird meine Tochter 
auch ein Jahr ausharren. Aber 
natürlich unter allen Missständen 
das ist eine andere Frage. Ich 
hoff e doch, dass ein Entgegenkom-
men Ihrerseits zu erwarten ist! 
Ein Mädchen das erst im letzten Früh-
jahre aus der Schule gekommen ist, 
und täglich 13 Stund um so geringen 
Lohn arbeitet [Erna Barbisch verdient 
40 Franken pro Monat], sich nichts 
zu schulden kommen lässt, verdient 
eine solche Maßnahme Ihrerseits 
wirklich nicht. Im Gegenteil, das macht 
ein so junges Geschöpf nur missmutig 
und lebensüberdrüssig.»

Transkription



Einvernehmung der Mutter
4. Januar 1943

Ludwina Lüdi-Barbisch

«Ich gebe mir Mühe, meine Tochter 
zum ausharren zu veranlassen, damit sie 
nicht mit dem Arbeitsamt in Konfl ikt 
kommt, aber ich fi nde es nicht recht, dass 
man in der Schweiz solche Druckmittel 
anwendet.»

RS 
Ludwina Lüdi-Barbisch wird in der Folge von der Frem-
denpolizei vorgeladen. Sie gibt am 4. Januar 1943 zu Pro-
tokoll, dass ihre Tochter vom Arbeitgeber immer wieder 

mit der Ausweisungsandrohung unter Druck gesetzt werde, die-
ser berufe sich dabei auf Informationen des Arbeitsamtes. Die An-
drohung sei nicht legitim und als Schweizerin habe sie doch das 
Recht, ihre Tochter bei sich zu haben! Zudem macht sie auf ihre 
sehr unhöfl iche Behandlung durch Frau Kaltenbach aufmerksam. 
Der Chef der Fremdenpolizei leitet den Bericht an seinen Vorge-
setzten Fritz Jenny weiter, der wiederum eine Prü-
fung des Sachverhalts durch den Vorsteher des 
Kantonalen Arbeitsamtes fordert. 

Fritz Jenny

geb. 1891. Fritz Jenny beginnt im 
Februar 1906 eine Lehre im Kontroll-
büro des Polizeidepartements. Er 
steigt stetig auf und wird 1930 zum 
Chef der Basler Fremdenpolizei 
ernannt, einer Abteilung des Kontroll-
büros. Ab 1937 ist er als erster Ad-
junkt des Kontrollbüros zusätzlich für 
den Bereich Wahlen und Abstim-
mungen verantwortlich. 1940 erfolgt 
seine Wahl zum Vorsteher des 
Kontrollbüros. Dabei behält sich Jenny 
vor, dass ihm die Leitung der Frem-
denpolizei weiterhin direkt unterstellt 
bleibt. Seine roten handschri� lich-
en Notizen fi nden sich in vielen Akten 
und bezeugen o�  eine Haltung, 
die Verständnis für das Schicksal und 
die Zwangssituationen seiner 
«Klienten» ausdrückt. 1957 wird Fritz 
Jenny nach über 50 Dienstjahren 
pensioniert. Er verstirbt 1979. 

Claudia Klausner / Gabriel



Stellungnahme des Vorstehers des Kantonalen Arbeitsamts
27. Januar 1943

Vorsteher des Kantonalen Arbeitsamts

«Die von Frau Barbisch angefochtene 
Behauptung stammt also nicht vom 
Arbeitsamt, sondern vom Arbeitgeber.»

RS 
Der Vorsteher des Kantonalen Arbeitsamtes Burckhardt 
nimmt zu den Äusserungen von Ludwina Lüdi-Barbisch 
Stellung und weist den Vorwurf dezidiert von sich, die 

Ausweisungsandrohung stamme aus dem Arbeitsamt: «Die Aus-
nutzung der Zwangslage einer Ausländerin ist eine Gemeinheit, die 
wir nie dulden werden.» Als Quelle der Androhung nennt er Erna 
Barbischs Arbeitgeber Fries-Frisch.



Erneutes Gesuch um Bewilligung einer Lehrstelle
14. März 1943

Ludwina Lüdi-Barbisch

«Das Mädchen möchte es im Leben 
selbst zu etwas bringen; wir wollen sie 
nicht daran hindern, im Gegenteil.»

RS 
Nachdem sich die Angelegenheit um eine mögliche Aus-
weisung aufgeklärt hat, kündigt Erna Barbisch ihre Stelle 
als Hausangestellte der Familie Fries-Frisch per Ende 

März 1943 und zieht wieder zu ihren Eltern. Erna Barbisch möchte 
endlich eine Lehre machen. Um endlich die Bewilligung für eine 
Lehrstelle zu erhalten, richtet ihre Mutter erneut ein Gesuch an 
die Fremdenpolizei.



RS 
Die Mutter schreibt, Erna Barbisch interessiere sich für 
eine Lehrstelle als Coiff euse, Zahntechnikerin, Verkäu-
ferin oder Fotografi n. Die Berufsberaterin ziehe keinen 

dieser Berufswünsche für Erna Barbisch in Betracht. Ihre Tochter 
habe nun die Wahl zwischen einer Ausbildung zur Damenschnei-
derin, Pelznäherin oder Glätterin. Erna habe sich für den Beruf der 
Damenschneiderin entschieden. Ferner erwähnt Ludwina Lüdi-
Barbisch, dass Frau Kaltenbach ihnen «nicht besonders hold» sei 
und dass Frau Kaltenbach verlauten liess, Erna dür� e von ihr aus 
nichts lernen. Dennoch bewilligt das Arbeitsamt Erna Barbisch 
eine Lehrstelle als Damenschneiderin. Für das Gesuch muss Erna 
Barbisch einen Lehrvertrag vorweisen.







Frau Kaltenbachs eiserne Hand: «Versuchsweise zugelassen …»
31. Mai 1943

Frau Kaltenbach

«Wir betonen jedoch schon heute, 
dass, wenn das Lehrverhältnis 
aus Verschulden der Pet. aufgelöst
werden müsste, die Ausreise zu 
erfolgen hätte.»

RS 
Erna Barbisch fi ndet eine Lehrstelle: Couture heisst das 
Geschä�  an der Sempacherstrasse 6, Inhaberin ist Frau 
L. Eisele-Wirkel. Die Lehrmeisterin verlangt eine Probe-

zeit, bevor sie Erna Barbisch einen Lehrvertrag ausstellt. Der Vor-
steher des Kontrollbüros Fritz Jenny bewilligt die Probezeit und 
auch Frau Kaltenbach gibt ihre Zustimmung. Die Aufl agen des Ar-
beitsamtes sind wiederum sehr harsch und setzen Erna Barbisch 
erneut unter Druck: Sollten in der Lehre «Schwierigkeiten» wegen 
«ihrer Charakterveranlagung entstehen», drohten ihr drastische 
Folgen.

























Ernas Lehrzeit geht dem Ende zu
27. Juli 1945

RS 
Die Probezeit hat Erna Barbisch erfolgreich gemeistert, 
sie kann ihre Lehre als Damenschneiderin bei Frau Ei-
sele-Wirkel absolvieren. Die Fremdenpolizei verlängert 

in regelmässigen Abständen Erna Barbischs Aufenthaltsbewil-
ligung. Im Juli 1945 steht Erna Barbischs Lehrabschluss kurz be-
vor, und sie bittet um eine Bewilligung, ab Oktober eine Arbeit als 
Damenschneiderin aufnehmen zu dürfen, denn ihre «fi nanziellen 
Verhältnisse erlauben» es ihr nicht, «nach der Lehre längere Zeit 
ohne Arbeit zu sein».





Erna Barbisch darf als «Ausbildungstochter» anfangen
21. November 1945

Frau Kaltenbach

«Wir möchten daher festlegen, dass mit 
dieser Bewilligung keine Zusicherung 
für eine spätere Berufsausübung gegeben 
ist.»

RS 
Nachdem Erna Barbischs Gesuch um Arbeitsbewilligung 
als Damenschneiderin vom Juli 1945 vom Arbeitsamt 
mit der Begründung abgelehnt wurde, man wisse nicht, 

«wie sich die Herbstsaison im Bekleidungsgewerbe entwickelt», 
unternimmt Erna Barbisch nach ihrem Lehrabschluss im Oktober 
1945 einen erneuten Versuch, eine Bewilligung zu erwirken. Frau 
Kaltenbach bewilligt im November lediglich eine halbjährige «Wei-
terbildung» als «Ausbildungstochter». Erna Barbisch habe aber ein 
«konkretes Gesuch einzureichen», also eine Arbeitsbestätigung 
einer Damenschneiderei vorzuweisen.







Erna Barbisch hat eine Stelle gefunden
Februar 1946

RS 
Erna Barbischs erste Bewerbung auf eine Stelle als Aus-
bildungstochter gelingt nicht, da der Arbeitgeber eine 
Schweizer Schneiderin einstellt. Im Februar 1946 kann 

Erna der Fremdenpolizei eine Arbeitsbestätigung vorweisen: Am 1. 
März 1946 will sie bei der Schneiderin Frau Keller-Hünsch am Wei-
herweg 12 anfangen. Der Lohn ist auf 80 Rappen in der Stunde in-
klusive 20 Prozent Teuerungszulage festgesetzt. Da die Nachfrage 
am Arbeitsmarkt für Schneiderinnen gerade günstig ist, erlaubt 
das Arbeitsamt Erna Barbisch den Stellenantritt, nicht als Ausbil-
dungstochter, sondern nun doch als Schneiderin – wiederum mit 
Stellenwechselverbot.



















Erna Barbisch ist verlobt
Mai 1947

RS 
Erna Barbisch ist nun 20 Jahre alt und seit fast acht Jah-
ren in Basel. Regelmässig ersucht sie um Verlängerung 
ihrer Aufenthaltsbewilligung, so auch im April 1947. Aus 

dem vom Arbeitsamt erstellten Mitbericht vom Mai geht hervor, 
dass sich Erna Barbisch mit dem Schweizer August Müller verlobt 
hat, der als Linienmonteur bei der Telefonverwaltung arbeitet. Die 
Stelle bei Frau Keller-Hünsch hat Erna Barbisch schon im Sommer 
1946 aufgegeben. Seither helfe Erna Barbisch im Haushalt ihrer 
zukün� igen Schwiegermutter an der Solothurnerstrasse aus. Die 
Hochzeit sei am 5. Juni 1947 geplant und Erna Barbisch verzichte 
bis dahin auf eine Erwerbstätigkeit. Die Fremdenpolizei verlängert 
daraufhin Erna Barbischs Aufenthaltsbewilligung.







Frau Kaltenbach fordert Erna Barbisch auf, zu arbeiten
5. September 1947

Frau Kaltenbach

«Diese Ausländerin ist mit der Angabe 
des Verbleibens bei den Schwieger-
eltern nun seit Monaten unkontrollierbar. 
Wir beantragen daher, es sei die Pet. 
zu einer regelmässigen Arbeit anzuhalten, 
damit sie eben als Schneiderin nicht 
unerlaubterweise treiben kann, was sie 
will.»

RS 
Erna Barbischs Hochzeit mit August Müller musste aus fi -
nanziellen Gründen verschoben werden. Dies teilte Erna 
Barbisch der Fremdenpolizei mit. Auch das Arbeitsamt 

wurde über die Verschiebung der Hochzeit in Kenntnis gesetzt. 
Frau Kaltenbach versteht nicht, warum Erna Barbisch – wenn es 
doch so schlecht um die Finanzen stehe – nicht arbeite. Sie emp-
fi ehlt der Fremdenpolizei, Erna Barbisch «zu einer regelmässigen 
Arbeit anzuhalten». Die Fremdenpolizei lädt Erna Barbisch vor und 
lässt eine Erhebung durch einen Quartierschreiber anstellen.







Letzte Seite
3. November 1947

RS 
Das letzte Dokument in Erna Barbischs Akte stammt von 
Frau Kaltenbach. Laut Quartierschreiberbericht habe 
Erna Barbisch ohne Bewilligung gearbeitet. Nun habe 

Erna Barbisch aber um eine Arbeitsbewilligung als Corset-Näherin 
gebeten und eine Arbeitsbestätigung beigebracht. Frau Kalten-
bach bewilligt ihr die Beschä� igung vorerst bis Ende Januar 1948. 
Am 20. Januar 1948 heiraten Erna Barbisch und August Müller in 
Basel. Erna Barbisch wird dadurch Schweizerin und wird aus der 
fremdenpolizeilichen Kontrolle entlassen.

Erna Müller-Barbisch verstirbt 2012 im Alter von 86 Jahren in Riehen.




